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Einleitung

§ 1 Einstieg in das Thema und Ziele der Untersuchung

Neben der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger sind die Sanierung 
und der Erhalt sich in einer wirtschaftlichen Krise befindlicher Unternehmen 
durch § 1 S. 1 Alt. 2 InsO als Ziele des Insolvenzverfahrens normiert worden.1 
Dabei steht die Verfolgung des Sanierungszieles im Widerspruch zu zahlreichen 
divergierenden Interessen der am Sanierungsprozess zu beteiligenden Rechts-
subjekte: Während das die Sanierung anstrebende Unternehmen, das neben 
der Aufgabe, einen Weg zur Finanzierung des Sanierungsprozesses zu finden, 
zunächst darauf bedacht ist, sich eine „Atempause“2 zur Prüfung der tatsäch-
lichen Möglichkeiten einer Sanierung und der Zusammenarbeit mit den sons-
tigen an einer Sanierung zu Beteiligenden zu verschaffen, drängt der – even-
tuell sogar dinglich gesicherte – Gläubiger zu einer raschen Befriedigung seiner 
Forderungen. Sollen von Gläubigern und Schuldner gemeinsam Möglichkei-
ten zur Sanierung des Schuldnerunternehmens gefunden werden, können diese 
Differenzen im vertraglichen und individuell ausgehandelten Rahmen etwa 
durch sogenannte Stillhalteabkommen beigelegt werden. Wo immer eine sol-
che privatautonome Regelung aber nicht zum Erfolg geführt hat oder führen 
würde, kommt eine kraft Gesetzes wirkende oder behördlich bzw. richterlich 
angeordnete „Atempause“ zum Schutz vor dem die Sanierung möglicherweise 
vereitelnden Gläubigerzugriff in Betracht. Insbesondere im Banken- und Ver-
sicherungsaufsichtsrecht stellt sich die Frage, wie derartige behördliche oder 
gerichtliche Aufschübe der Zwangsvollstreckung rechtlich zu bewerten sind 
und welche konkreten Wirkungen prozessualer und materiell-rechtlicher Art 
von ihnen ausgehen. Aber auch ohne den Kontext der drohenden Krise eines 

1 Ob der Erhalt eines Unternehmens durch Sanierung und Reorganisation ein selbstän-
diges (Verfahrens-)Ziel des Insolvenzverfahren ist, ein nachgeordnetes „Nebenziel“ darstellt 
oder aber nur als Mittel zur Gläubigerbefriedigung als einzigem Ziel des Insolvenzverfahrens 
anzusehen ist, wird uneinheitlich beurteilt; vgl. m. w. N. MüKo-InsO/Ganter/ Lohmann, § 1, 
Rn. 85.

2 Verwendung des Begriffs etwa auch in der Begründung zum Vorschlag für eine Richt-
linie des europäischen Parlamentes und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, 
die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, In-
solvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU, S. 21, 
COM (2016) 723 final.
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Schuldners sieht das geltende Recht – nicht nur für die Finanzbranche – zahl-
reiche Möglichkeiten vor, die Zwangsvollstreckung durch einen hoheitlichen 
Akt eines Gerichts oder einer Behörde oder direkt durch Gesetz aufzuschieben 
oder auszusetzen. Dabei lassen sich die Zielsetzungen von derartigen behördli-
chen, gerichtlichen oder gesetzlichen Aufschüben der Zwangsvollstreckung in 
ein sehr weitreichendes Spektrum einordnen: Neben dem sofort zugänglichen 
Schuldnerschutz3 werden Aufschübe der Zwangsvollstreckung auch aus Grün-
den des Vermögenszusammenhaltes und Erhaltens einer etwaigen späteren In-
solvenzmasse im Interesse der Gläubigergesamtheit4 ermöglicht. Aber auch 
übergeordneten, öffentlich-rechtlich geprägten Zielen, wie der Funktionsfähig-
keit des Wirtschaftsverkehrs und der Abwendung von finanziellen Krisen der 
Gesamtwirtschaft, sollen durch die Chance der vorübergehenden Aussetzung 
der Zwangsvollstreckung gegen im Wirtschaftssystem entscheidende Schuld-
nertypen, wie Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, Rechnung getra-
gen werden.5

Zwangsvollstreckungsaufschübe kommen im deutschen Recht damit etwa 
vor als rein dem Schuldnerschutz dienende Aufschübe der vollstreckungsrecht-
lichen Durchsetzung einer einzigen titulierten Forderung und betreffen im Fall 
der geringsten Auswirkungsintensität nur einen Gläubiger und seinen Schuld-
ner. Am anderen Ende der Skala möglicher Auswirkungen und Eingriffsinten-
sitäten von Zwangsvollstreckungsaufschüben stehen Fälle, in denen sämtlichen 
Gläubigern großer Unternehmen durch hoheitliche Anordnung oder Gesetzes-
norm die Zwangsvollstreckung all ihrer Forderungen gegen das Unternehmen 
untersagt werden kann. Aus der Rechtsgeschichte sind sogar noch weit darüber-
hinausgehende Auswirkungen von Zwangsvollstreckungsaufschüben bekannt, 
wenn etwa ganze Schuldnergruppen zeitweilig hoheitlich vor Zwangsvollstre-
ckungen durch ihre Gläubiger bewahrt wurden.6

Die Zielsetzung, der Anwendungsbereich und die Wirkungsreichweite von 
hoheitlichen Aussetzungen der Zwangsvollstreckung sind sehr vielfältig7 und 
man kann Aufschübe der Zwangsvollstreckung weit verbreitet im geltenden 
deutschen Recht finden. Umso verwunderlicher ist es, dass das Zwangsvoll-

3 Als Ausprägung von Billigkeitsrecht, wie sie beispielsweise in § 765a ZPO gefunden 
werden kann.

4 Zum Beispiel des § 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 InsO K. Schmidt/ Hölzle, § 21, Rn. 6; Beck/ Depré/ 
Beck/ Wimmer, § 5, Rn. 2 ff.

5 Vgl. in Bezug auf § 46 KWG etwa den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen, BT-Drucks. 7/3657, 
S. 16.

6 Etwa bereits unter Kaiser Konstantin konnte durch kaiserliches Rescript ein Ausstand 
von der Zwangsvollstreckung für bestimmte Klassen von Schuldnern als Generalindult ge-
währt werden; vgl. Lippross, Grundlagen und System des Vollstreckungsschutzes, 1. Teil, VI, 
S. 20 sowie Handwörterbuch der Staatswissenschaften/ Loening, S. 424, Stichwort „Indult“.

7 Vgl. auch unten unter Erster Teil, § 1, B, I.
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streckungsmoratorium trotz seiner augenfälligen Bedeutung nicht nur für das 
Zwangsvollstreckungsrecht an sich, sondern auch vor dem Hintergrund sei-
ner wirtschaftlichen Konsequenzen rechtswissenschaftlich bisher noch keine 
angemessene Auseinandersetzung erfahren hat. Monographische Arbeiten be-
schäftigen sich, soweit ersichtlich, bisher gar nicht mit Zwangsvollstreckungs-
aufschüben in ihrer Gesamtheit, sondern sprechen jeweils nur Teilaspekte zu 
einzelnen normbezogenen Fragen bei den einzelnen Ermächtigungsgrundlagen 
zur Anordnung von Zwangsvollstreckungsaufschüben an.

Eine Diskussion über die Auswirkungen von einzelnen Zwangsvollstre-
ckungsmoratorien findet auch in der sonstigen bisherigen gegenwärtigen Lite-
ratur nur vereinzelt und auch dann erneut lediglich in Bezug auf einzelne Auf-
schübe der Zwangsvollstreckung statt und wird nicht in eine Herausarbeitung 
allgemeiner Prinzipien von Zwangsvollstreckungsmoratorien überführt.

Dies vermag auch der Tatsache geschuldet sein, dass der Begriff des Zwangs-
vollstreckungsmoratoriums sowohl in der Rechtswissenschaft als auch beim 
Rechtsanwender in der Praxis und sogar vom Gesetzgeber selbst uneinheitlich 
und mitunter wenig technisch gebraucht wird und die Entwicklung einheitlicher 
Kriterien bisher bereits an dieser Hürde scheiterte.

Aktualität kommt den Zwangsvollstreckungsmoratorien zusätzlich dadurch 
zu, dass die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen einen Bestandteil des 
am 22. November 2016 veröffentlichten Vorschlags8 für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlamentes und des Rates zur Schaffung eines präventiven Re-
strukturierungsrahmens bildet, die am 20. Juni 2019 beschlossen wurde.9 Die 
Mitgliedsstaaten haben damit nun zwei Jahre Zeit, die Richtlinie mitsamt des 
dort vorgesehenen vorinsolvenzlichen Zwangsvollstreckungsmoratoriums um-
zusetzen.

Die bisher fehlende umfassende Auseinandersetzung mit Zwangsvollstre-
ckungsmoratorien ist nicht nur wegen der fehlenden einheitlichen dogmatischen 
Einordnung, sondern auch im Hinblick auf die praktische Handhabbarkeit und 
Rechtssicherheit misslich. Die Auseinandersetzung mit dem Sujet der Zwangs-
vollstreckungsmoratorien ist neben den genannten Gründen auch deswegen be-
sonders reizvoll, da es sich bei der Bestimmung seiner Auswirkungen um eine 
zwischen dem materiellen und dem Prozessrecht angesiedelte, beide Materien 
verknüpfende Fragestellung handelt. Es bedarf zur Erfassung der Wirkung von 

8 Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlamentes und des Rates über präventi-
ve Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz 
von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richt-
linie 2012/30/EU, vgl. Fn. 2.

9 Richtlinie (EU) 2019/1023 vom 20. Juni 2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, 
über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der 
Effiziens von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz), Amtsbl. L 
172/18.
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Zwangsvollstreckungsmoratorien daher einer grundlegenden Bestimmung des 
Verhältnisses von formellem und materiellem Recht, wie sie an einer Vielzahl 
von Schnittstellen zwischen materiellem Recht und Prozessrecht relevant wer-
den kann. Die ihm bis dato fehlende Aufmerksamkeit soll dem Zwangsvoll-
streckungsmoratorium durch diese Arbeit zuteilwerden. Die vorliegende Unter-
suchung will sich mit den beschriebenen Aufschüben der Zwangsvollstreckung 
befassen und dabei – nach einer Definition des Begriffs des Zwangsvollstre-
ckungsmoratoriums – insbesondere der Frage nachgehen, wie sich diejenigen 
Zwangsvollstreckungsmoratorien, die das geltende deutsche Recht vorsieht, auf 
prozessualer und auf materiell-rechtlicher Ebene auswirken. In Abgrenzung zu 
ähnlich wirkenden Instituten, wie dem privatautonom vereinbarten Stillhalteab-
kommen, sowie behördlich oder richterlich angeordneten Stundungsverfügun-
gen und Zahlungsverboten, soll das Zwangsvollstreckungsmoratorium sodann 
auf seine Merkmale hin untersucht werden. Anschließend kann es in das System 
der die Sanierung unterstützenden und sichernden Institute eingeordnet werden. 
Außerdem bietet die Einstufung von gerichtlich angeordneten Zwangsvollstre-
ckungsmoratorien in Handlungsformen nebenbei Gelegenheit, sich mit Grund-
lage und Einordnung von gerichtlichen Handlungsformen abseits der klassi-
schen Rechtsprechungstätigkeit auseinanderzusetzen.

Ziel der Untersuchung ist es, die Wirkungen, die von einem Zwangsvollstre-
ckungsmoratorium in verfahrensrechtlicher und materiell-rechtlicher Art aus-
gehen, zu bestimmen und – zumindest nach Möglichkeit – einheitliche Krite-
rien zur Beurteilung der Folgen zu bilden. Es wird der Versuch unternommen, 
aus über das materielle Recht und das Prozessrecht verstreuten Regelungen 
über Zwangsvollstreckungsaufschübe eine allgemeine Lehre zu gewinnen.
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Zu Beginn der Arbeit [Erster Teil: Grundlagen] sollen die Rahmenbedingungen 
für die folgenden Untersuchungen aufgestellt werden, indem zunächst der un-
einheitlich verwendete Begriff des Zwangsvollstreckungsmoratoriums beleuch-
tet wird [§ 1 Begriffsklärung]. Neben einem kurzen Eingehen auf die Herkunft 
des Begriffes und seiner Entwicklung in der heutigen Rechtssprache werden, 
angelehnt an historische Einteilungen, Kategorien verschiedener Zwangsvoll-
streckungsmoratorien herausgebildet und benannt, um im weiteren Verlauf der 
Arbeit klare und eindeutig bestimmte Begriffe verwenden zu können.

Um eine Grundlage für die später anstehende Bestimmung der Rechtsfol-
gen zu bieten, soll anschließend ein kurzer Überblick über die Vielfalt der im 
deutschen Recht vorkommenden Zwangsvollstreckungsaufschübe und im Kon-
text zu nennender Institute gegeben werden [§ 2 Zwangsvollstreckungsaufschü-
be und ähnliche Institute im deutschen Recht]. Nach diesem Überblick ist in die 
Untersuchungsmaterie hinreichend eingeführt, sodass eine Definition des sich 
hinter unterschiedlichen gesetzlichen Bezeichnungen versteckenden Institutes 
des Zwangsvollstreckungsmoratoriums vorgenommen werden kann [§ 3 De-
finition eines echten Zwangsvollstreckungsmoratoriums]. Die Herausbildung 
der eigenen Definition erfolgt dadurch, dass zunächst die einzelnen die Vollstre-
ckung verzögernden und ausschließenden sowie sonstige, ähnlich wirkende, In-
stitute voneinander abgegrenzt und bekannten Kategorien zugeordnet werden. 
Für die bisher nicht einzuordnenden Vollstreckungsaufschübe werden unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben aus den Normen zum Aufschub der 
Zwangsvollstreckung und deren Ausformungen durch Wissenschaft und Recht-
sprechung die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Zwangsvollstreckungs-
moratoriums bestimmt. Anschließend erfolgt eine Einordnung der Zwangsvoll-
streckungsmoratorien in die jeweilige behördliche, gerichtliche oder gesetzliche 
Handlungsform.

Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet die prozessuale Wirkung eines 
Zwangsvollstreckungsmoratoriums [Zweiter Teil: Prozessuale Wirkungen von 
Zwangsvollstreckungsmoratorien]. Zunächst wird die Art des Aufschubes der 
Vollstreckung unter Hinterfragung bisheriger Stimmen zur prozessualen Wir-
kung einzelner Zwangsvollstreckungsmoratorien untersucht und eine Einstu-
fung der Art und Weise des Vollstreckungshindernis vorgenommen. Anschlie-
ßend sind die genauen prozessrechtlichen Ausformungen im Hinblick auf 



6 Einleitung

Beschlagnahmewirkung, Verstrickung und Pfändungspfandrechtsentstehung 
sowie Heilungsmöglichkeiten und -modalitäten bei entgegen einem Zwangs-
vollstreckungsmoratorium vorgenommenen Vollstreckungsmaßnahmen zu 
klären. Einen gesonderten Abschnitt verdient außerdem die Bestimmung der 
prozessualen Reichweite eines Zwangsvollstreckungsmoratoriums. Maßgeb-
lich ist hierbei zuvörderst die Beantwortung der Frage nach Beginn und Ende 
der Zwangsvollstreckung [§ 1 Grundlagenfrage: Art und Weise des Aufschubs 
der Zwangsvollstreckung und Reichweite des Moratoriums]. Nach der Bestim-
mung der prozessualen Art des Aufschiebens der Vollstreckung und der Reich-
weite von Zwangsvollstreckungsmoratorien sollen herausgegriffene Einzelpro-
bleme im Rahmen der prozessualen Wirkung, wie etwa der Zulässigkeit der 
Vereinbarung von Lösungsklauseln oder eines sonstigen privatautonomen Ver-
zichts auf die Wirkungen eines Zwangsvollstreckungsmoratoriums, themati-
siert werden [§ 2 Einzelprobleme im Rahmen der prozessualen Wirkung eines 
Zwangsvollstreckungsmoratoriums].

Untersuchungsgegenstand des dritten Teils [Dritter Teil: Materiell-recht-
liche Wirkungen von Zwangsvollstreckungsmoratorien] ist die Frage, wie ein 
Zwangsvollstreckungsmoratorium aus materiell-rechtlicher Sicht zu beurtei-
len ist. Nach der Darstellung der zu einzelnen Zwangsvollstreckungsmorato-
rien vertretenen Ansichten in der bisherigen rechtswissenschaftlichen Litera-
tur sowie in der Rechtsprechung und deren Entwicklung werden zunächst die 
unterschiedlichen Auswirkungen bezüglich des Ob einer materiell-rechtlichen 
Stundungswirkung von Zwangsvollstreckungsmoratorien vorgestellt und Kon-
sequenzen aufgezeigt [§ 1 Einführung in die Problematik sowie potentielle ma-
teriell-rechtliche Folgen und ihre jeweiligen Auswirkungen]. Mit Blick auf die 
Gesetzgebungsmaterialien zu verschiedenen Zwangsvollstreckungsmoratorien 
sowie auf die historischen Grundlagen und Anwendungsbereiche des Institutes 
in der Rechtsvergangenheit [§ 2 Historische Grundlagen und rechtsgeschicht-
liche Entwicklung von Vollstreckungsmoratorien und vergleichbaren Institu-
ten] und einer Übersicht über den bisherigen Meinungsstand in Literatur und 
Rechtsprechung sowie die Gesetzgebungsmaterialien [§ 3 Bisherige Einord-
nung der materiell-rechtlichen Wirkungen von Zwangsvollstreckungsmorato-
rien] werden sodann Maßstäbe ermittelt, nach denen sich die Beeinflussung des 
materiellen Rechts durch die Anordnung eines Zwangsvollstreckungsmorato-
riums beurteilen lässt [§ 4 Auseinandersetzung mit und Kritik an den bishe-
rigen Einordnungen der materiell-rechtlichen Wirkungen des Zwangsvollstre-
ckungsmoratoriums nach § 46 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bis 6 i. V. m. Abs. 2 S. 6 KWG]. 
Ein Schwerpunkt wird dabei zum einen auf die Voraussetzungen gelegt, die 
die Grundrechte der Beteiligten für einen Eingriff durch ein Zwangsvollstre-
ckungsmoratorium aufstellen. Auch weitere grundgesetzliche Bestimmungen, 
wie Art. 20 Abs. 3 GG, müssen beim Bestimmen der unmittelbaren materiell-
rechtlichen Folgen der Anordnung eines Zwangsvollstreckungsmoratoriums 
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berücksichtigt werden. Neben den grundgesetzlichen Vorgaben werden auch 
bekannte prozessuale und materiell-rechtliche Grundsätze, wie die Gläubiger-
gleichbehandlung, die möglichst umfassende Wahrung der Privatautonomie 
und der Grundsatz der Vertragstreue auch in Krisenzeiten, als Anhaltspunkte 
für eine Bestimmung der materiell-rechtlichen Auswirkungen diskutiert wer-
den. Ferner wird Wert auf die Systematik gelegt und das Institut des Zwangs-
vollstreckungsmoratoriums einem systematischen Vergleich unterzogen: Neben 
intensiver Auslegung der Zwangsvollstreckungsmoratoriumsvorschriften wer-
den diese anderen Instituten, wie gesetzlich ausdrücklich geregelten hoheitli-
chen Stundungen, erörternd gegenübergestellt. In diesem Zuge werden auch die 
materiell-rechtlichen Wirkungen von steuerrechtlichen Vollstreckungsaufschü-
ben gewürdigt [§ 5 Materiell-rechtliche Wirkungen von steuerrechtlichen Voll-
streckungsaufschüben]. Die vorliegende Arbeit will in diesem dritten Teil letzt-
lich auch ein Beispiel dafür bilden, wie ausdrücklicher Gesetzgerberwille durch 
Erwägungen zur Systematik überlagert werden kann. Dazu wird ein eigener 
Ansatz zur Beurteilung der materiell-rechtlichen Lage während eines Zwangs-
vollstreckungsmoratoriums entwickelt und begründet [§ 6 Ansatz zur Beurtei-
lung der materiell-rechtlichen Lage während eines Zwangsvollstreckungsmora-
toriums].

Der vierte und letzte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich schließlich mit 
Rechtsschutzfragen [Vierter Teil: Rechtsschutz und staatliche Entschädigung]. 
Es wird der Rechtsschutz gegen gesetzliche Zwangsvollstreckungsmoratorien 
untersucht [§ 1 Rechtsschutz gegen das Eingreifen eines gesetzlichen Zwangs-
vollstreckungsmoratoriums] und die Frage nach dem Anspruch eines Schuld-
ners oder eines Gläubigers auf behördliches oder gerichtliches Einschreiten 
erörtert sowie die Möglichkeiten beleuchtet, wie gegen die Anordnung eines 
Zwangsvollstreckungsmoratoriums vorgegangen werden kann [§ 2 Rechts-
schutz gegen die gerichtliche oder behördliche Anordnung oder das Unterlas-
sen der Anordnung eines Zwangsvollstreckungsmoratoriums]. Auch auf weite-
re Fragen des Rechtsschutzes, wie etwa die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen 
Vollstreckungsmaßnahmen, die entgegen einem Zwangsvollstreckungsmorato-
rium vorgenommen werden, wird eingegangen werden [§ 3 Rechtsschutz gegen 
Vollstreckungsmaßnahmen entgegen einem Zwangsvollstreckungsmoratori-
um]. Den Abschluss des vierten Teils bildet eine Untersuchung zu möglichen 
Aufopferungsansprüchen der von einem Zwangsvollstreckungsmoratorium be-
troffenen Gläubiger [§ 4 Aufopferungsansprüche der betroffenen Gläubiger].





Erster Teil

Grundlagen

Während zu Beginn kurz die Herkunft des Begriffes und die verschiedenen 
Kategorien von Zwangsvollstreckungsmoratorien sowie das, für die weite-
re Untersuchung nötige, Grundlagenwissen zu Begriff und Verständnis von 
Zwangsvollstreckungsmoratorien knapp dargeboten werden soll [§ 1], werden 
im Anschluss im geltenden deutschen Recht vorkommende Zwangsvollstre-
ckungsmoratorien im Rahmen einer phänomenologischen Umschau vorgestellt 
und mit verwandten Instituten verglichen [§ 2 A und B]. Daran anknüpfend wird 
eine Abgrenzung der einzelnen die Vollstreckung verzögernden und ausschlie-
ßenden und im Ergebnis ähnlich wirkenden Institute vorgenommen [§ 2 C]. 
Aus dieser Abgrenzung heraus wird eine Definition des Zwangsvollstreckungs-
moratoriums erarbeitet und das Zwangsvollstreckungsmoratorium in gericht-
liche und behördliche Handlungsformen eingeordnet [§ 3].
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